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Der Autor analysiert den Wandel der staatlichen Aufgabenwahr-
nehmung im Elektrizitätsrecht, wo immer mehr Private (Gleich-
behandlungsbeauftragte) zur Erfüllung gewisser öffentlicher 
Aufgaben eingesetzt werden, unter anderem zur Umsetzung 
des energierechtlichen Gleichbehandlungsgebotes. Den theo-
retischen Hintergrund bildet das Konzept der Regulierten Selbst-
regulierung. Im Hauptkapitel wird der Bogen zum Referenzge-
biet Energierecht gespannt. Die Ergebnisse sind am Ende in 
Thesenform zusammengefasst.

Die Arbeit beschäftigt sich mit der Umsetzung der im Jahre 
2006 verabschiedeten Dienstleistungsrichtlinie in Polen – einem 
der aus deutscher Sicht bedeutendsten Handelspartner Osteu-
ropas. Es wird untersucht, welche rechtlichen Fragestellungen 
hiermit verbunden waren und wie diese rechtstechnisch gelöst 
wurden. Hierbei werden sowohl die materiell-rechtlichen Vor-
gaben der Richtlinie als auch ihre verwaltungsverfahrensrecht-
lichen Aspekte intensiv beleuchtet. Es wird veranschaulicht, wie 
abweichende Rechtstraditionen in unterschiedlichen EU-Mit-
gliedstaaten zu divergierenden Rechtsproblemen und Lösungs-
modellen führen können.

Die europäische 
Dienstleistungsrichtlinie und ihre 
Umsetzung in das polnische Recht

Dominika Stachurski

Schriften zum Öffentlichen Wirtschaftsrecht 11

Nomos

Der Gleichbehandlungsbeauftragte als 
Regulierungshelfer im österreichischen 
Elektrizitätsrecht

Thomas Mayer

Schriften zum Öffentlichen Wirtschaftsrecht 6

Nomos

ZCOV_VM_3_2018_DoppelS.indd   4-1 13.06.18   11:08

https://doi.org/10.5771/0947-9856-2018-3-113 - Generiert durch IP 216.73.217.60, am 09.05.2026, 01:35:43. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0947-9856-2018-3-113


Inhalt

113VM 3/2018

Auf ein Wort... 114

Entwicklungslinien, Handlungsfelder und widerstreitende 
Handlungsimperative der Digitalisierung 
in Politik und Verwaltung 115

Olaf Winkel

Politik und Verwaltung erwachsen aus dem Übergang 
zur digitalen In formationsgesellschaft gravierende neue 
Herausforderungen, die sich zum erheblichen Teil nur 
im Zusammenwirken mit anderen gesell schaft lichen 
Akteuren und in internationaler Kooperation bewälti-
gen lassen. Dabei verdienen Bereiche, in denen wider-
streitende Hand lungs  anforderungen die Bearbeitung 
gesellschaftlicher Probleme zu einem Balanceakt wer-
den lassen, die verstärkte Aufmerksamkeit der Ver ant-
wortlichen und bedürfen einer systematischen wissen-
schaftlichen Aufarbeitung. Besonders deutlich wird dies 
angesichts des mit fort  schreitender Digitalisierung zu-
nehmend spannungsgeladenen Ver hält nisses zwischen der 
Notwendigkeit, die Privatheit als Grundlage bür  gerlicher 
Freiheit zu schützen, und dem Erfordernis, die öffentliche 
Si cherheit und Ordnung aufrechtzuerhalten.   
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Die Eckwerte des Regierungsentwurfs des Bundes-
haushaltes für ein Kalenderjahr und der Finanzplan 
für die kommenden vier Jahre werden von der 
Bundesregierung stets ein Jahr im Voraus gemäß §50 
Abs. 1 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) beschlossen. 
Aufgrund der Verbindlichkeit und der Maßgeblichkeit 
der darin beschlossenen Informationen für das weitere 
regierungsinterne Aufstellungsverfahren gemäß §50 Abs. 
7 HGrG wird im vorliegenden Beitrag die Annahme ge-
troffen, dass die Fähigkeit zur frühzeitigen Abschätzung 
eben dieser Finanzpläne im Erkenntnisinteresse für die 
Finanzplanung eines jeden Ressorts liegt. Diesbezüglich 
wird im Folgenden ein stochastischer Ansatz zu 
eben dieser Abschätzung am Beispiel des Ressorts 
im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der 
Verteidigung (BMVg) unter der Berücksichtigung risiko-
analytischer Überlegungen vorgestellt.      
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Kooperationen zwischen dem öffentlichen Sektor 
und privaten Unternehmen – sog. Öffentlich-Private 

Partnerschaften (ÖPP) oder Public Private Partnerships 
(PPPs) – gehören mehr und mehr zur Realität in vie-
len Staaten, wenn auch die letzten Jahre eine zeitwei-
lige Beruhigung der in Teilen emotional geführten öf-
fentlichen Debatte mit sich gebracht haben. In der 
Europäischen Union und anderen Industriestaaten so-
wie in Entwicklungsländern ist seit über 40 Jahre ein 
Trend zugunsten des Einbezugs privater Unternehmen 
bei der Erbringung öffentlicher Leistungen in nahe-
zu allen Sektoren zu beobachten. Zwar lässt sich im 
Gefolge der Wirtschafts- und Finanzkrise eine verstärkte 
Rückbesinnung auf die staatliche Eigenerledigung öffent-
licher Aufgaben, insbesondere im kommunalen Bereich, 
feststellen, jedoch führen Restriktionen der öffentli-
chen Haushalte dazu, dass – wohl auch in Zukunft – ein 
Rückgriff auf private Erfüllungsbeiträge verstärkt disku-
tiert wird. Trotzdem bestehen insbesondere im Bereich der 
konkreten Umsetzung durch die Verwaltung Hemmnisse, 
welche eine erfolgreiche Nutzung von PPPs verhin-
dern. Der vorliegende Beitrag fokussiert diese auf empi-
rischer Basis und geht insbesondere der Frage nach, wie 
Verwaltung konkret mit möglichen mit PPPs verbundenen 
Hemmnissen umgeht. 
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Kaum ein anderes Instrument der kommunalen und re-
gionalen Wirtschaftsförderung hat in Theorie und Praxis 
über mehrere Jahrzehnte in den alten wie in den neu-
en Bundesländern so viel Beachtung und Verbreitung 
gefunden wie die Technologie- und Gründerzentren 
(TGZ). Mittlerweile ist seit dem Bau des ersten TGZ ein 
Zeitraum von mehr als 30 Jahren vergangen. Die TGZ 
haben insgesamt wichtige und unbestrittene Beiträge zu 
der Daueraufgabe Strukturwandel geleistet. Allerdings 
sind viele der ursprünglichen Ziele in der Zwischenzeit 
relativiert worden (Anzahl der technologiebasierten 
Mieter). Die oft 30 Jahre alten Immobilien müssen 
sich zukünftig genau wie ihre Mieter den marktlichen 
Trends anpassen, denn die wenigsten Zentren bieten den 
Büroraum der Zukunft und sind Repräsentanten der 
Innovationskultur. 
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